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Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn KVKSO, 4500 Solothurn: Beitrag aus 
dem Swisslos-Sportfonds 2022 
  

1. Erwägungen 

Die Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn KVKSO, ersucht um einen Beitrag aus dem 
Swisslos-Sportfonds für das Jahr 2022. Seit 1992 betreibt die KVKSO ein regionales Leistungs-
zentrum im Bereich Kunstturnen Männer und gehört zu den führenden Verbänden der Schweiz. 
Die KVKSO bietet in der Raiffeisenhalle in Solothurn einen Trainingsbetrieb von wöchentlich 
40 Stunden an. Die Turnhalle wird von über 100 Personen genutzt, darunter betreiben etwa 
40 Kinder und Jugendliche Kunstturnen als Spitzensport und werden mit einem Gesamtpaket 
von Schule und Sport professionell begleitet. Durch die gute Arbeit und die vielen Erfolge der 
Athleten ist die KVKSO im Medaillenspiegel der Schweizermeisterschaften 2022 auf Platz drei 
der Schweiz. Für das Jahr 2022 ist ein Gesamtaufwand in der Höhe von Fr. 440’127.54 budge-
tiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn KVKSO sind gemäss der 
Verordnung über die Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn (SLFV) folgende Beiträge 
zugesprochen: 
 
Beiträge an Trainingsstützpunkte im Leistungssport 2022 
(§ 21 SLFV) Fr. 40'000.00 

2.2 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Swisslos-Sportfonds des Kantons Solothurn 
handelt. 

2.3 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Sportfonds (Auftrag 83598) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/010659 

Kant. Sportfachstelle 
Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn KVKSO, Danilo Corti-Schibler, 

Hans-Huber Strasse 45, 4500 Solothurn 


